STADTGEMEINDE

St. Johann im Pongau
Hauptstrafie 18 5600 St. Johann im Pongau

Salzbl@ Parkraum, Strafien, Wohnen
St. JOhann (06412) 8001-36 Fax: (06412) 8005
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Zahl: STR-63/2024
Sachbearbeiter: Poier Thomas
® DW 36

Die Biirgermeisterin der Stadtgemeinde St. Johann im Pongau erlédsst hiermit gemal §§ 43 und
44 in Verbindung mit § 94d Z 4 der Stralenverkehrsordnung - StVO, BGBI. Nr. 169/1960
1.d.g.F., folgende straBenpolizeiliche

Verordnung:

. Auf dem Premparkplatz, wird an der Nordseite, wie im beiliegenden Verkehrsgutachten des

Technischen Biiro fiir Verkehrsplanung verkehrspuls, vom 06.05.2024, Zahl 152-24,
ersichtlich, folgendes verfiigt:

a) “Halten und Parken verboten” geméal3 § 52/13b StVO mit dem Zusatz “ausgenommen
“Menschen mit Behinderungen, gilt fiir zwei Stellplitze”.

2. Diese Verordnung wird durch Anbringung der zitierten Verkehrszeichen und tritt mit deren
Anbringung in Kraft.

3. Uber den Zeitpunkt und den Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) der
Verkehrszeichen sind vom Aufsteller schriftliche Aufzeichnungen in Form eines
Aktenvermerkes zu fiihren.

4. Die straBenpolizeiliche Verordnung der Stadtgemeinde St. Johann im Pongau vom
09.08.2016, Zahl: STR-69/2016, wird aufgehoben.

1 Beilage: Die Biirgermeisterin:

Verkehrsgutachten vom 06.05.2024 Eveline Huber, BA

Ergeht an:

1. Polizeiinspektion 5600 St. Johann/Pg. (per E-Mail)

2. Herrn StR Peter Schriebl (per E-Mail) )

3. Bauhof (per E-Mail), mit der Anordnung der Kundmachung und Ubermittlung des
entsprechenden Aktenvermerks

4. EDV-Abteilung (per E-Mail) mit der Anordnung um Veroffentlichung dieser Verordnung

auf der Gemeinde-Homepage



2

5. Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 6 - Infrastruktur und Verkehr (Mitteilung
gem. § 53 Abs. 6 GdO - per E-Mail)

6. Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau, Gruppe Polizei und Verkehr (per E-Mail)

\WPE ST,
o 0y,

Dieses Dokument wurde von Eveline Huber, BA elektronisch gefertigt und amtssigniert.

Datum 08.05.2024

Informationen zur Prifung finden Sie unter: www.st.johann.at/Amtssignatur

AMTSSIGNATUR
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Verkehrstechnisches Gutachten
Reinbachstralle
Parkplatz Freibad

Im Auftrag der
Stadtgemeinde St. Johann im Pongau
Hauptstralle 18
5600 St. Johann im Pongau

Zahl 152-24

Salzburg, 06.05.2024
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Stadtgemeinde St. Johann im Pongau

Verkehrstechnisches Gutachten Reinbachstral’e, PPL Freibad
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2 Stellplatz fiir mobilitatseingeschrankte Personen beim Freibad
2.1 Einleitung

Der gegenstdndliche Untersuchungsbereich befindet sich am Premweg auf dem Parkplatz im
Nahebereich des Freibades. Der Premweg stellt eine Sackgasse dar, an dessen nordlichen Ende sich
der Parkplatz befindet. Die Stellplatze stehen fiir Besucher des Zentrums von St. Johann und in den
Sommermonaten fiir Besucher des Freibades zur Verfiigung.

Im derzeitigen Bestand befinden sich fir mobilitdtseingeschrankte Personen zwei gekennzeichnete
Stellplatze an der Nordwestseite des Parkplatzes. GemaR Information beim Ortsaugeschein stellen
diese als Schragparkplatze ausgefiihrten Stellpldatze fir die entsprechenden Personen mitunter
Probleme beim Ein- und Ausstieg dar. Genaue Griinde fiir diese Probleme sind nicht bekannt.

Abb. 7: Untersuchungsgebiet (Quelle Luftbild: SAGIS)

Gemal Auftrag der Stadtgemeinde St. Johann im Pongau ist zu Gberprifen, ob aus verkehrstechnischer
Sicht MalRnahmen zur Verbesserung der Situierung der Stellpldtze fiir mobilitatseingeschrankte
Personen moglich sind. Zur Beurteilung der Anlageverhaltnisse fand am Freitag, 03.05.2024 ein
Ortsaugenschein mit einem Vertreter der Stadtgemeinde St. Johann im Pongau statt.

= Verwendete Unterlagen

= Luftbilder aus SAGIS

StVO in der geltenden Fassung

ONORM B1600

Ortsaugenschein und Besprechung am 03.05.2024
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2.2 Befund Anlageverhiltnisse

Auf dem Parkplatz stehen derzeit zwei Stellpldtze fiir mobilitdtseingeschrankte Personen zur
Verfligung. Diese befinden sich an der Nordwestseite im Nahebereich des Zugangs zum Freibad. Die
Stellplatze sind als Schragparkplatze ausgefiihrt, weisen eine erhéhte Breite sowie eine entsprechende
Kennzeichnung mittels Bodenmarkierung und Vorschriftszeichen auf. Die nachstehende Abbildung 8
(linkes Bild) zeigt diese bestehenden Stellplatze. Im unmittelbaren Nahebereich zum Freibadeingang
befinden sich zwei weitere Stellpldtze an der Nordseite, welche als Senkrechtstellplatze ausgefiihrt
sind (siehe Abb. 8, rechtes Bild). Diese Stellplatze weisen keine Beschrankung auf.

Abb. 8: Stellplatze fur mobilitdtseingeschrankte Personen an der Nordwestseite (linkes Bild) und zwei Einzelstellpldtze

2.3 Verkehrstechnisches Gutachten

Zur Verbesserung der Stellplatzsituation fiir mobilitatseingeschrinkte Personen ist die Einrichtung
zusatzlicher Stellpldtze an der Nordseite des Parkplatzes moglich. Es handelt sich dabei um die in der
Abb. 6 rechts dargestellten Stellplatze. Es besteht hier die Moglichkeit der Einrichtung eines Stell-
platzes mit einer Gesamtbreite von 3,50 m (Stellplatz
und mind. 1,20 m breite Fldche fiir das Aus- und
Einsteigen).
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Bei zwei nebeneinander angeordneten, barrierefreien
PKW-Stellplatzen reicht eine dazwischen liegende,
gemeinsame freie Flache von 1,20 m zum Ein- und Aus-
steigen. Die Flaiche zum Aus- und Einsteigen ist mit
einer Schraffur und dem Piktogramm zu kennzeichnen.
Das Gefalle beim Stellplatz darf 3% nicht UGberschreiten.

h

Abb. 9: Ausfiihrung der Stellplatze fiir mobilitdtseingeschrénkte Personen

Bei Anordnung von zwei nebeneinander angeordneten barrierefreien PKW-Stellplatzen auf den
dargestellten Stellplatzen in Abbildung 6 (rechtes Bild) ist zu beachten, dass die dafir erforderliche
Verbreiterung infolge der Einrichtung der dazwischenliegenden Ein- und Ausstiegsflache Giberwiegend
auf der linken Seite (Seite Zugang Freibad) stattfindet, da auf der rechten Seite neben der
AufschlieRung der Tiefgarage auch die Zu- und Ausfahrt zu einer landwirtschaftlichen Flache gewahr-
leistet sein muss.

Aus verkehrstechnischer Sicht ist die Anordnung von zwei barrierefreien PKW-Stellpldtzen an der
Nordseite und die Auflassung der beiden bestehenden Stellplitze an der Nordwestseite zu
bevorzugen, da auf den nordseitigen Stellpldtzen ein einfacheres Zu- und Abfahren gewdhrleistet ist.
Durch die Anordnung der markierten freien Flache in der Mitte der Stellpldtze ist iiberdies ein
geschiitzter Bereich fiir das Ein- und Aussteigen geben.

06.05.2024 8



	straßenpolizeiliche Verordnung - Stadtgemeinde Sankt Johann im Pongau  - signiert
	Verkehrsgutachten Premparkplatz 2024



